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§ 111 ArbVG Einspruch gegen die
Wirtschaftsführung

 ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2024

1. (1)In Betrieben, in denen dauernd mehr als 200 Arbeitnehmer beschäftigt sind, kann der Betriebsrat

1. 1.gegen Betriebsänderungen (§ 109 Abs. 1) oder

2. 2.gegen andere wirtschaftliche Maßnahmen, sofern sie wesentliche Nachteile für die Arbeitnehmer mit sich

bringen,

binnen drei Tagen ab Kenntnisnahme beim Betriebsinhaber Einspruch erheben. Diese Bestimmung gilt

sinngemäß für Unternehmen der in § 40 Abs. 4 bezeichneten Art, wenn die Zahl der im Unternehmen

beschäftigten Arbeitnehmer dauernd mehr als 400 beträgt und von der wirtschaftlichen Maßnahme mehr als 200

Arbeitnehmer betroffen sind.

2. (2)Richtet sich der Einspruch des Betriebsrates gegen eine geplante Betriebsstillegung, so hat er für einen

Zeitraum von längstens vier Wochen vom Tage der Mitteilung des Betriebsinhabers an den Betriebsrat gerechnet,

aufschiebende Wirkung.

3. (3)Kommt zwischen Betriebsinhaber und Betriebsrat binnen einer Woche ab Erhebung des Einspruches eine

Einigung nicht zustande, so kann über einen binnen weiterer drei Tage von einem der Streitteile zu stellenden

Antrag eine von den zuständigen kollektivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeitgeber und Arbeitnehmer

paritätisch besetzte Schlichtungskommission Schlichtungsverhandlungen einleiten.

4. (4)Die Schlichtungskommission hat zwischen den Streitteilen zu vermitteln und auf eine Vereinbarung der

Streitteile zwecks Beilegung der Streitigkeit hinzuwirken. Die Schlichtungskommission kann zur Beilegung der

Streitigkeiten einen Schiedsspruch nur fällen, wenn die beiden Streitteile vorher die schriftliche Erklärung

abgeben, daß sie sich dem Schiedsspruch unterwerfen.

5. (5)Schiedssprüche sowie vor der Schlichtungskommission abgeschlossene Schriftliche Vereinbarungen gelten als

Betriebsvereinbarungen im Sinne des § 29.
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